
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2019 - 2024

Fachbereich FB Bau Erstellungsdatum: 12.04.2022
Verfasser Carola Elsner Aktenzeichen 60.50.01.00.14

Betreff:

Beitritt der Stadt Genthin zum Verein "Regionalentwicklung Zwischen Elbe und Fiener Bruch e.V.

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt den Beitritt der Stadt Genthin zum Verein „Regionalentwicklung Zwischen
Elbe und Fiener Bruch e.V.“

(Dagmar Turian) (Matthias Günther)
Fachbereichsleiter/in Bürgermeister

Beschlussvorlage 2019-2024/SR-238
Status: öffentlich

Beratungsfolge: Abstimmung

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef

25.04.2022 Bau- und Vergabeausschuss Vorberatung
05.05.2022 Stadtrat der Stadt Genthin Entscheidung

Ergebnis der Abstimmung: beschlossen abgelehnt



2019-2024/SR-238

Sachverhalt:
Die Stadt Genthin ist seit Jahren Mitglied im Arbeitskreis LEADER und in diesem aktiv tätig. In der
kommenden Förderperiode 2021 – 2027 soll das LEADER/CLLD-Programm fortgesetzt und erweitert
werden. Unter veränderten Fördergegebenheiten u.a. durch schlankere Strukturen, neue
Fördergegenstände und die Weiterentwicklung bewährter Prozesse sollen dazu beitragen, die
ländliche Entwicklung weiter voranzubringen. Für die Förderung sollen die drei Fonds ELER, EFRE,
ESF erneut zur Verfügung stehen und gewinnbringend kombiniert werden.

Nach dem Wettbewerbsaufruf LEADER/CLLD 2021 – 2027 sollen sich die teilnehmenden lokalen
Aktionsgruppen (LAG‘n) als eine juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit organisieren.
Diese Zulassungsvoraussetzung rührt daher, dass die LAG in der neuen Förderperiode eine höhere
Verantwortung bzgl. Einbeziehung verschiedener Fördermöglichkeiten und geplanter Entscheidungen
über Förderansätze und ggf. Inhalte der Förderung haben soll.
.
Nach Abwägung verschiedener Rechtformen einer eigenständigen juristischen Person stellt der
eingetragene Verein (e.V.) im Ergebnis, für den Anfang die bestmögliche und einfachste Variante für
die Interessengruppe [(IG) – früher als Lokale Aktionsgruppe (LAG)] dar, deren aktive Umsetzung
bereits verfolgt wird.
Am 12.07.2022 findet in Burg die Mitgliederversammlung der IG statt, wo die Vereinsgründung
stattfinden soll. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Die Stadt Genthin möchte an dieser Vereinsgründung
abschließend mitwirken und sollte daher ihre Mitgliedschaft in dem Verein bekunden.

Die Beitragshöhe pro Jahr wurde für Kommunen auf 500,00 Euro festgesetzt.
Der Satzungsentwurf und der Entwurf der Beitragsordnung „Regionalentwicklung Zwischen Elbe und
Fiener Bruch e.V.“ liegen dieser Beschlussvorlage zur Information bei. Abgesehen von den
Beitragshöhen sind geringfügige redaktionelle Änderungen und/oder Ergänzungen in den Entwürfen
noch bis zur Gründung möglich. Diese sind jedoch für die Entscheidungsfindung für den Beitritt als
Mitglied im Verein unbeachtlich.

Anlagen:

220207_Beitragsordnung-Entwurf
220324 Satzungsentwurf IG ELFI

Finanzielle Auswirkungen:
2022-2027 a 500,00 €/Jahr = 3.000,00 € - (Kst.stelle 51.1.10.545200)


